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Michael Kiefer

Zum vorliegenden Heft

 Bereits ein kurzer Blick auf die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege zeigt, dass Religion und Soziale Arbeit nach wie 
vor in einer starken Verbindung stehen. Von sechs Spitzenverbän-
den verfügen drei Organisationen – der Caritasverband, das Dia-
konische Werk und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden – über 
eine enge Anbindung an Religionsgemeinschaften. Konkret bedeu-
tet dies, dass nach wie vor ca. 1 000 000 Menschen als hauptamt-
liche Kräfte bei Trägern in Deutschland arbeiten, die über religiös 
geprägte Leitbilder verfügen. In einer Gesellschaft, die seit Deka-
den einem sukzessiven Säkularisierungsprozess ausgesetzt ist und 
in der Kirchenaustritte in hoher Zahl den Normalfall darstellen, 
wird natürlich darüber diskutiert, ob eine religiös konnotierte 
Wohlfahrtsarbeit notwendig und zeitgemäß sein kann. Diese Dis-
kussion hat auch die verschiedenen Handlungsfelder der Sozialen 
Arbeit längst erreicht und wird mit viel Verve diskutiert. Soll eine 
wie auch immer geartete religiöse Orientierung professionelles 
sozialarbeiterisches Handeln beeinflussen? Brauchen wir nicht eher 
neutrale bzw. säkulare Konzepte von Sozialer Arbeit? Wir leben 
schließlich in einer sehr heterogenen Gesellschaft, in der sich eine 
Vielzahl von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
unter einem Dach versammeln. Oder aber müssen wir die religiös 
konnotierten Angebote für die neu hinzugekommenen Religions-
gemeinschaften ausbauen? Der konkrete Diskussionsgegenstand 
wäre hier eine muslimische Wohlfahrtspflege.
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 Die Heftreihe Perspektiven ist ihrem Selbstverständnis nach 
ein Debatten- und Beitragsforum, das unter anderem die skiz-
zierten Fragestellungen aufgreift. Das vorliegende Heft enthält 
zwei Beiträge, die aus islamischer und christlicher (katholischer) 
Perspektive das Verhältnis von Religion und Sozialer Arbeit bzw. 
sozialem Handeln darlegen und kritisch erörtern.

 Der erste Beitrag, Das soziale Handeln im Islam, stammt 
aus der Feder des Islamwissenschaftlers und Theologen Esnaf 
Begić, der am Institut für Islamische Theologie der Universität 
Osnabrück lehrt. Eingangs konstatiert Begić, dass eines der „we-
sentlichen Merkmale des Islam“ seine Manifestation in der Praxis 
sei. Glauben und Handeln seien gleichermaßen bedeutsam. Dies 
zeige sich in zahlreichen Belegstellen des Korans, wo stets vom 
Glauben und Verrichten der guten Werke die Rede sei. Der Autor 
spricht daher nachfolgend vom Glauben und sozialen Handeln als 
einem substantiellen Merkmal der islamischen Religion, auf deren 
Grundlage sich eine ausdifferenzierte Ethik entwickelt habe.

 Die gleichfalls in Osnabrück lehrende katholische Theologin 
Sonja Angelika Strube fokussiert in ihrem Beitrag Soziale Arbeit als 
Aufgabe von Religionsgemeinschaften? Sozialraumorientierte Sozial-
pastoral und das diakonale Selbstverständnis einer „Kirche für andere“ 
sozialpastorale Praxen. Im Zentrum ihrer Betrachtungen steht 
eine sozialraumorientierte Sozialpastoral, welche anhand zweier 
ausführlicher Beispiele vorgestellt wird. In den Ausführungen der 
Autorin wird deutlich, dass eine sozialpastoral bestimmte Soziale 
Arbeit ein enges Zusammenspiel von Seelsorger*innen und  
Sozialarbeiter*innen erfordert. Darüber hinaus zeigt die Autorin, 
dass sozialpastorale Arbeit als eine „dezidiert parteiliche, politisch 
denkende und engagierte Soziale Arbeit“ aufgefasst werden kann, 
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M I C H A E L  K I E F E R

„die soziale Verwerfungen nicht einfach nur für die Betroffenen 
abzumildern versucht, sondern sie auch klar benennt, analysiert 
und an ihrer Überwindung arbeitet, sie ggf. auch öffentlich  
anprangert und sich so zu einem Sprachrohr macht, durch das 
Betroffene ihre Anliegen vertreten können.“

Michael Kiefer für das Redaktionsteam
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Esnaf Begić

Das soziale Handeln im Islam

 Eines der wesentlichen Merkmale des Islams ist seine Mani-
festation in der Praxis. Neben den Praktiken, die einen religiösen, 
gottesdienstlichen Charakter haben, ist für die islamische Religion 
kennzeichnend, dass sie dem sozialethischen und insgesamt dem 
sozialen Handeln großen Stellenwert beimisst. Doch sind diese 
beiden Charakteristika der praktischen Manifestation des Islams, 
sein gottesdienstlicher und sozialethischer Aspekt, eng gebunden 
an das Moment des Glaubens, sodass man von einer Symbiose 
zwischen dem Glauben und dem Handeln sprechen kann. In 
einem komplementären Verhältnis sind der Glaube und das Han-
deln die Merkmale der islamischen Religion, die im Koran als 
ihrer ersten und der grundlegendsten Quelle nachhaltig und kon-
stant zum Ausdruck gebracht werden. Auch die prophetische Tra-
dition, die Sunna, als die zweite Quelle des Islams, ist voller Belege 
für die Bedeutung, gegenseitige Bezogenheit und Bedingtheit des 
Glaubens und des Handelns.

 Dafür, dass der Glaube und das Handeln in einem komple-
mentären Verhältnis stehen und sich gegenseitig bedingen, spricht 
vor allem die Tatsache, dass das wohl am häufigsten verwendete 
Syntagma im Koran jenes ist, in welchem „der Glaube und das 
Verrichten der guten Werke“1 (īmān wa ʿamal ṣāliḥ) erwähnt 
werden. Allein die Zahl der Erwähnungen dieses Syntagmas im 
Koran – je nach Zählart finden sich dort in unterschiedlichen 
Kontexten und Variationen etwa 60 bis 80 Stellen2 – weist auf die 
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Wichtigkeit des Glaubens und des guten Werks sowie ihre Kom-
plementarität im islamischen religiösen Selbstverständnis hin. Vor 
diesem Hintergrund wäre es sicherlich nicht vermessen, davon zu 
sprechen, dass der Glaube und das Handeln im Sinne der Voll-
bringung der guten Werke bzw. der Taten das Paradigma schlecht-
hin und somit ein substanzieller Grundpfeiler der islamischen 
Religion sind.

 In Bezug auf die Themensetzung dieses Beitrags stellt sich 
nun die Frage, welche Konzepte dem guten Werk, dabei insbeson-
dere dem sozialen Handeln in einem islamischen theologischen 
Verständnis zugrunde liegen könnten. Dieser Fragestellung nach-
zugehen, erfordert die erwähnte gegenseitige Bezogenheit des 
Glaubens und des Verrichtens der guten Werke zwecks Bestim-
mung dieses Verhältnisses besonders in Augenschein zu nehmen. 
Ebenso wäre wichtig, darauf zu schauen, wie sich das soziale 
Handeln ausgehend von einem islamischen religiösen Verständnis 
vollzieht und in konkreten Kontexten verwirklicht. 

Der Glaube und das soziale Handeln:  
Substantielle Merkmale der islamischen Religion

 Die komplementäre Verflochtenheit sowie die gegenseitige 
Bedingtheit des Glaubens und der Vollbringung guter Werke sind 
von substantieller Bedeutung für das islamische religiöse Verständ-
nis. Diese Beziehung spiegelt sich in der Tatsache wider, dass von 
einem gefestigten und aufrichtigen Glauben bei einer Person nicht 
gesprochen werden kann, sofern der Glaube nicht in der Praxis 
durch die Vollbringung der guten Werke begleitet und belegt wird. 
Umgekehrt betrachtet bedeutet dies, dass die Vollbringung der 
guten Werke – womit nicht nur die religiösen, wie etwa das islami-
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sche rituelle Gebet (ṣalāt), das Fasten (ṣawm) oder die Pilgerfahrt 
(ḥaǧǧ), sondern auch die sozialen gemeint sind – das logische und 
nachvollziehbare Ergebnis des Glaubens ist und mit ihm einher- 
gehen. Um dies zu verdeutlichen, sei auf die Tatsache hingewiesen, 
dass es keinen einzigen Vers des Korans gibt, der nur vom Glauben 
spricht und ihn allein als die Grundlage des göttlichen Lohns und 
des jenseitigen Heils definiert; immer wird eine Aktion des 
Menschen – sei es eine religiöse bzw. gottesdienstliche oder eine  
soziale – mit dem Glauben in Verbindung gebracht. Denn 

„der Islam ist gerade die Synthese von Glaube und Werk, 
beides ist nicht voneinander zu trennen. Erst durch die 
Handlung geschieht das, wozu der Glaube auffordert. 
Durch die Tat, nicht durch das Theoretisieren, erfährt der 
Gläubige eine innere Gewissheit, dass es richtig war, das 
Wagnis des Glaubens einzugehen. Die Propheten waren 
keine Theoretiker, sondern lebten den Glauben und 
machten ihn sichtbar.“3 

 Es lässt sich also sagen, dass eine Sichtbarmachung des isla-
mischen Glaubens nur durch die Praxis geschehen kann, dadurch, 
dass religiöse, gottesdienstliche Handlungen vollzogen werden, 
wie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, besonders jedoch 
im sozial-ethischen Handeln. Wenn der Koran vom Jenseits als 
einem, einer sehr bekannten prophetischen Tradition (ḥadīṯ)4 ent-
stammenden, Grundsatz des Glaubens und vom jenseitigen Heil 
spricht, so verwendet er durchgängig das vorhin erwähnte Syntag-
ma vom Glauben und guten Werken bzw. Taten. Den göttlichen 
Lohn und das Heil im Jenseits, jedoch auch die Komplementa-
rität im gesamten praktischen Erscheinungsbild des Menschen 
im Diesseits erlangen nicht nur sich zum Glauben bekennende, 
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sondern dazu noch praktizierende Gläubige.5 Hierbei handelt es 
sich nicht nur und ausschließlich um den Vollzug der religiösen 
und gottesdienstlichen Handlungen, wie möglicherweise auf den 
ersten Blick zu vermuten wäre, sondern vielmehr um ein umfassen-
des, nachhaltiges und überzeitliches soziales Handeln im gesamt-
gesellschaftlichen Kontext: Worte und Taten, Verkündigung und 
Handeln, Orthodoxie und Orthopraxie lassen sich im islamischen 
religiösen Selbstverständnis – worauf im späteren Verlauf dieses 
Beitrags noch eingegangen wird – nicht voneinander trennen. Um 
es zu vereinfachen: Ohne den Glauben gibt es im Verständnis der 
islamischen Religion keine guten Werke und ohne gute Werke ist 
der Glaube selbst unglaubwürdig.6 

 Zweifelsohne ist dies eine Position, die heutzutage aus einer 
religionslosen Lebenshaltung problematisch erscheinen könnte. 
Doch ist sie ausschließlich im Kontext des islamischen Heilungs-
wegs, bei welchem die Perspektive des Jenseits und die darauf be-
zogene Intention zur Erlangung des göttlichen Lohns für das gute 
Werk entscheidend sind, zu verstehen. Auch in einem Vergleich 
zum christlichen Verständnis der Beziehung zwischen Glauben 
und Handeln könnte sie zumindest auf den ersten Blick als wi-
dersprüchlich aufgefasst werden. Dies wäre insbesondere dann der 
Fall, wenn diesem Vergleich die befreiungstheologischen Aspekte 
der „Kirche für andere“ als „Option für Arme“, bei welcher „das 
soziale Handeln, das ausdrücklich nicht auf Missionierung und 
Rekrutierung neuer Kirchenmitglieder ausgerichtet ist, sondern 
die Überzeugungen des Gegenübers radikal respektiert“, zugrunde 
liegen würden – worüber die katholische Theologin Sonja Angelika 
Strube in einem weiteren Beitrag dieses Heftes ausführlich schreibt. 
Dennoch ist aber festzuhalten, dass es durchaus gemeinsame und 
übereinstimmende Bezüge zwischen beiden Religionen, dem Islam 
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und dem katholischen Christentum, gibt, insbesondere dann – wie 
ebenfalls die Kollegin Strube schreibt – wenn von der „christlichen 
Kernidentität“ die Rede ist. Die 

„vier Grundvollzüge des christlichen Glaubens – Leiturgia 
(Liturgie, Gottesdienst/gemeinschaftliches Gebet), Martyria 
(Zeugnis, Bekenntnis, Verkündigung), Diakonia (Dienst am 
Nächsten, caritatives soziales Engagement) und Koinonia 
(Gemeinschaft, Geschwisterlichkeit) – für ihre konkrete 
Gemeindesituation vor Ort“ 

 sind – selbstverständlich mit ihren charakteristischen Facet-
ten und in eigener Prägung – auch innerhalb des Islams zu finden. 
Alle diese Aspekte finden sich – mehr oder weniger direkt ausge-
drückt – auch in den primären Quellen des Islams, dem Koran 
und der prophetischen Sunna. So hat die gemeinschaftliche Ver-
richtung des Gebets als einer gottesdienstlichen Handlung Vorrang 
im Vergleich zur individuellen,7 dazu sind manche Gebete wie 
beispielsweise das Freitagsgebet oder das Totengebet ausschließ-
lich in der Gemeinschaft zu verrichten. Nicht nur im Bereich des 
Gottesdienstes, sondern auch im Bereich der islamischen Ethik 
und der zwischenmenschlichen Beziehungen verweist der Koran 
auf die Wichtigkeit, ja die Notwendigkeit der Gemeinschaft.8 
Ebenfalls präsent sind die Betonung des sozialen Handelns, der 
Hilfe und der Unterstützung anderer als ein substantieller Aspekt 
in den islamischen Primärquellen, worauf im weiteren Verlauf und 
in Bezug auf die thematische Schwerpunktsetzung dieses Beitrags 
noch ausführlicher einzugehen sein wird.

E S N A F  B E G I C’
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Die Komplementarität und die Bedingtheit des Glaubens und 
des sozialen Handelns im islamischen Religionsverständnis

 Diese grundsätzliche Übereinstimmung bei den grundle-
genden Vollzügen beider Religionen darf jedoch nicht darüber 
wegtäuschen, dass – wie oben schon zum Ausdruck gebracht 
wurde – die islamische Position zur gegenseitigen Bedingtheit 
zwischen dem Glauben und dem Handeln sowie zur Komple-
mentarität zwischen islamischer Orthodoxie und Orthopraxie 
besonders dann problematisch erscheinen könnte, wenn man eine 
religionslose Lebenshaltung hat. Die Lösung dieser Bedingtheit 
liegt in der Auffassung, dass das gute Werk, mithin das soziale 
Handeln, so wie es aus dem koranischen Selbstverständnis hervor-
geht, jeweils zwei Perspektiven, nämlich die des Diesseits und des 
Jenseits, enthält, sowie zwei Dimensionen, die als gesellschaftliche 
und metaphysische zu verstehen sind.9 Die diesseitige Perspektive 
und Dimension haben ausschließlich das Profane im Blick und 
schenken dem Sakralen keine Achtung. Das Jenseits, welches im 
Islam im Allgemeinen eine bedeutende Rolle einnimmt, ist für die 
profane, religionslose Perspektive nicht von Belang. Es ist, als einer 
der islamischen Grundsätze des Glaubens, für sie nicht relevant, 
da sie nicht von der Existenz des Jenseits ausgeht. Nur die weltliche 
Gesellschaft und die profane Wirklichkeit stehen im Fokus dieser 
Perspektive. Wie nun ein bestimmtes Handeln, eine einzelne Tat 
oder ein konkretes Werk zu beurteilen und zu bewerten sind, be-
stimmt die profane Gesellschaft selbst und stellt aufgrund der – je 
nach herrschendem politischen System oder Ideologie – aufge-
stellten Kriterien, Instrumentarien und Institutionen fest, was gut 
oder schlecht, nützlich oder schädlich ist – und was das soziale 
Handeln als solches überhaupt ausmacht.10 Diese Bewertungska-
tegorien sind Veränderungen ausgesetzt, je nachdem wie sich die 
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Bewertungsfaktoren in einer sich ebenfalls verändernden Gesell-
schaft wandeln. Insofern geht es bei einer profanen Perspektive 
auf das soziale Handeln keinesfalls um seine absolute Bewertung 
und somit auch nicht um das gute Werk oder das soziale Handeln 
im islamischen Sinne. Denn für ein als islamisch zu verstehendes 
soziales Handeln im Allgemeinen oder nur eine konkrete gute Tat 
im Besonderen ist die metaphysische Dimension von äußerster 
Relevanz. Eine islamische Perspektive auf das soziale Handeln 
nimmt nämlich auch das Jenseits in den Blick – und muss dies 
sogar tun, da die Absolutheit der Bewertung einer Tat erst im Jen-
seits und nur von Gott erfolgen kann.11 Damit befindet sich Gott 
im Mittelpunkt des menschlichen Handelns, sowohl in der Inten-
tion zum Handeln mit dem perspektivischen Ziel, die göttliche 
Zufriedenheit (riḍā) zu erlangen und dafür den göttlichen Lohn 
zu bekommen, als auch in seiner praktischen Ausführung.12 Aus 
einer islamischen Sicht ist dies die erhabenste Form des Gottes-
dienstes,13 selbst wenn es sich bei einer Handlung nicht primär um 
eine religiöse bzw. gottesdienstliche handelt, sondern um jegliches 
Handeln, wie etwa das soziale oder politische, solange es im Sinne 
des Korans und seiner Vorstellungen von Moral geschieht.14

 Die göttliche Rolle bei der Bewertung des menschlichen 
Handelns insgesamt, nicht nur des gottesdienstlichen, auch des 
sozialen, ist hier daher von zentraler Bedeutung. Einzig und allein 
Gott verfügt über die Absolutheit bei der Bewertung des mensch-
lichen Handelns, da sich die göttlichen Bewertungskriterien nicht 
verändern und die Bewertung auf der Grundlage der absoluten 
göttlichen Gerechtigkeit erfolgt. Da Gott ausschließlich nach 
diesen Aspekten das menschliche Handeln bewertet und belohnt, 
kann eine Handlung, bei welcher der Rückbezug auf Gott mit 
dem Ziel der Erlangung seiner Zufriedenheit erfolgt, nicht als gute 

E S N A F  B E G I C’
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Handlung im Sinne der Koranverse, die vom Glauben und guten 
Handeln sprechen, qualifiziert werden. Da jedoch der Begriff gute 
Werke bzw. gute Handlungen (ṣāliḥāt) durchaus eine umfassende 
Bedeutung im Hinblick auf die Bereiche und Adressaten der Voll-
bringung des Guten hat, bedeutet dies keinesfalls, dass der Islam 
das gute Handeln (und das Gute im Allgemeinen) aus einer profa-
nen Perspektive heraus ablehnt. Ganz im Gegenteil sind mit dem 
Begriff der „guten Handlungen“ zweifelsohne nicht nur religiöse, 
gottesdienstliche Handlungen (ʿ ibādāt) gemeint, sondern auch alle 
Formen der gesellschaftlichen Beziehungen und zwischenmenschli-
chen Umgangsformen. Der Unterschied liegt in der auf Gott rück-
bezogenen Intention einer Tat und ihrer metaphysischen, göttlichen 
Bewertung, deren Wurzeln auf den Grundsätzen des Glaubens im 
Islam fußen, die aber für religionslose Menschen ohnehin keine 
Bedeutung haben.

 Für gläubige Menschen ist der Glaube aus der Perspektive der 
betreffenden Koranverse heraus jedoch als das wertvollste Element 
des menschlichen Lebens zu betrachten.15 Im Diesseits gibt der 
Glaube dem menschlichen Leben überhaupt einen Sinn: „(Er) [Al-
lah], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen 
(und festzustellen), wer von euch am besten handelt […].“16 Eine 
aus der Perspektive des Jenseits erfolgreiche Prüfung spiegelt sich 
in der göttlichen Belohnung wider. Interessant ist hier zu betonen, 
dass sich dabei die Belohnung nicht nur auf das jenseitige Leben17 
beschränkt, sondern auch „ein angenehmes [irdisches] Leben“ be-
schert,18 gar das „Gute im Diesseits“ gewährt wird,19 sogar „mehr 
als ihnen zusteht.“20 Diese und ähnliche weitere Koranstellen sind 
in Bezug auf die Bedeutung des sozialen Handelns aus einer islami-
schen Perspektive als unmissverständliche Einladung, ja als Auffor-
derung zu verstehen, das Gute zu vollbringen und gut zu handeln. 
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Zwar spielt das vermeintliche eigene Interesse nach göttlichem 
Lohn dabei die zentrale Rolle, doch verkommt es nicht zum 
Selbstzweck, da es anderen Menschen zugutekommt.

Das soziale Handeln im Islam als Vollzug  
einer islamischen Sozialethik

 Aus der einschlägigen Literatur, die sich mit der Offen-
barung des Korans beschäftigt, ist grundsätzlich die Position 
zu vernehmen, dass die thematische Schwerpunktsetzung der 
Koranverse in der mekkanischen Offenbarungsperiode auf den 
Glaubensinhalten liegt. Hierbei nehmen vor allem die Aspekte der 
Existenz Gottes sowie Seiner Einzigkeit und Einheit den zentra-
len Platz ein. Diese Tatsache erscheint nachvollziehbar, bedenkt 
man den polytheistischen religiösen Charakter der mekkanischen 
Gesellschaft, in welcher die Offenbarung des Korans ihre Rea-
litätswerdung erfährt und welche in direktem Widerspruch zur 
koranischen Botschaft des absoluten Monotheismus im islami-
schen Gottesverständnis steht. Vor dem Hintergrund dieser Ge-
gensätzlichkeit im religiösen Kontext in Mekka und der Betonung 
der Glaubensinhalte scheint es, dass ein weiterer, angesichts der 
sozialen Umstände in der mekkanischen Gesellschaft äußerst be-
deutender Aspekt dieser Offenbarungsperiode des Korans etwas 
in den Hintergrund geraten ist und trotz seiner überzeitlichen 
Relevanz nicht entsprechend gewürdigt wird. Es ist nämlich für 
die Offenbarung des Korans in Mekka ebenfalls bezeichnend, dass 
zahlreiche Verse die Fragen der sozialen Ungerechtigkeit und Un-
gleichheit, der Benachteiligung und Unterdrückung verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen und Personenkreise thematisieren. Die 
erste Zuhörerschaft des Korans wird somit neben der Botschaft 
von der göttlichen Existenz gleichzeitig auch an die Existenz der 

E S N A F  B E G I C’
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Armen, Bedürftigen, Bettler, Unbemittelten, Entrechteten, Skla-
ven, Kriegsgefangenen, Waisen, Unterdrückten, Blinden, Schwa-
chen und Benachteiligten erinnert.21 

 Für den Koran scheint es also schon in der Ursprungszeit 
seiner Offenbarung gleichermaßen wichtig gewesen zu sein, die 
Glaubensinhalte der islamischen Religion zu vermitteln und dabei 
insbesondere die Existenz des Einen und Einzigen Gottes zu be-
tonen, aber auch auf die Existenz solcher gesellschaftlichen Rand-
gruppen hinzuweisen und zum fürsorglichen Umgang mit ihnen 
zu ermahnen. Vor diesem Hintergrund ließe sich schlussfolgern, 
dass die mekkanische Offenbarungsperiode das Bewusstsein über 
Gott auf dieselbe Stufe wie die Sorge um die genannten Gesell-
schaftsgruppen stellt.22 Insofern ist die Offenbarung des Korans 
nicht nur eine Erscheinung, die in das religiöse Selbstverständnis 
der mekkanischen Gesellschaft hineinwirkt und dieses in seinen 
religiösen Fundamenten erschüttert; sie ist gleichzeitig auch ein 
sozialpolitischer Eingriff in die vorhandenen und etablierten so-
zialen Strukturen der damaligen Gesellschaft. Dieser Eingriff ge-
staltete sich nach der britischen Religionswissenschaftlerin Karen 
Armstrong in erster Linie darin, „[to] create a society where the 
weak and vulnerable were treated with respect.“23 Die Kernbot-
schaft der ersten koranischen Offenbarungen besteht für sie nicht 
darin, den mekkanischen Arabern neue Informationen über Gott 
zu vermitteln,24 vielmehr sind für sie die soziale Gerechtigkeit und 
die Schaffung einer durch die praktische Hilfsbereitschaft und das 
soziale Handeln gekennzeichneten und geprägten Gemeinschaft 
(umma) der zentrale Wert des Islams.25

 Eine solche soziale Gemeinschaft kann durchaus als die 
Verwirklichung einer auf den Grundlagen des Islams postulierten 
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Sozialethik verstanden werden. Denn, generell betrachtet, ist die 

„Ethik eigentlich, realisierte oder praktische Religion, die 
in den zwischenmenschlichen Beziehungen angewandt und 
praktiziert wird. Daher sind die Ethik und die Moral unzer-
trennlicher Bestandteil jeder Religion. Das Wesen und der 
Kern der moralisch-ethischen Lehre fassen sich auf die Lehre 
von Gut und Böse zusammen.“26 

 Hierzu heißt es im Koran folgendermaßen: 

„Gott gebietet, Gerechtigkeit zu üben, Gutes zu tun und die 
Verwandten zu beschenken. Er verbietet das Schändliche, das 
Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf 
daß ihr es bedenket.“27 

 Interessanterweise wird dieser Koranvers am Ende einer je-
den Freitagspredigt rezitiert – als eine unmissverständliche Ermah-
nung und Aufforderung zum guten Handeln des Einzelnen und 
der Gemeinschaft. Darüber hinaus ist darauf zu verweisen, dass es 
im Koran kaum eine Sure gibt, in welcher nicht als zentrale Bot-
schaft die Aufforderung und der Ruf nach gutem Handeln sowie 
das Verbot und die Ablehnung des Schlechten zu finden wäre.28 
Zusammengefasst lässt sich sagen: Die auf dieser Botschaft des Ko-
rans fußende Ethik und insgesamt das soziale Handeln sind als ein 
Programm der moralischen Revolution des einzelnen Menschen 
sowie der ganzen Gesellschaft zu verstehen.
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Die praktischen Aspekte des sozialen Handelns im Islam

 In den bisherigen Ausführungen ist die Wichtigkeit des 
Glaubens im Gesamtverständnis des Islams deutlich geworden. 
Aus seiner zentralen Rolle innerhalb der islamischen Religion 
heraus reflektiert er sich in vielfältiger Weise und umfasst un-
terschiedliche praktische Aspekte des Daseins von Gläubigen in 
der Welt und der Realität. Wenn „der Glaube das Verhältnis zu 
Gott […], sich selbst […], anderen Menschen […] und Natur“29 
motiviert, qualifiziert und definiert, bezieht er sich nicht nur 
auf sich selbst und einzelne Personen, sondern auch auf andere 
Menschen und die Gesellschaft, die Normen ihrer Funktionalität 
sowie ihre Bewertung und Anwendung in der gesellschaftlichen 
Praxis.30 Indem er neben dem Glauben auch das soziale Moment 
betont,31 versteht sich der Islam als die wirkliche und tatsächliche 
Lebensweise der Muslime. Er ist praktisch eine komplette Sicht 
auf das Leben der Einzelnen und die ganze Gesellschaft: „ ‚Mit 
Gott sein, heißt mit den Menschen sein‘; den Glauben haben, heißt 
die Verantwortung eines sozialen Engagements tragen.“32 Der 
Sinn des Gebets beispielsweise, als der zentralsten gottesdienstli-
chen Handlung und des praktischen Ausdrucks vom Glauben im 
Islam, besteht nicht nur darin, die Beziehung zu Gott aufrecht-
zuerhalten, es muss darüber hinaus zum Guten allgemein an-
spornen33 – wovon zwangsläufig andere profitieren werden. Aus 
seinem Ethos heraus ist der Islam bestrebt, seine Lehren, Grund-
sätze und Normen zu bereichern um einen Menschen zu schaf-
fen, der nicht in sich selber verschlossen sein und nur eigenen 
Interessen folgen wird, sondern sich auch um andere kümmern 
soll.34
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Vor diesem Hintergrund sei an dieser Stelle auf folgenden Koran-
vers verwiesen: 

„Frömmigkeit besteht nicht darin, daß ihr euer Gesicht 
nach Osten und Westen wendet. Frömmigkeit besteht darin, 
daß man an Gott, den Jüngsten Tag, die Engel, das Buch 
und die Propheten glaubt, daß man, aus Liebe zu Ihm, den 
Verwandten, den Waisen, den Bedürftigen, dem Reisenden 
und den Bettlern Geld zukommen läßt und (es) für den Los-
kauf der Sklaven und Gefangenen (ausgibt), und daß man 
das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet. (Fromm 
sind auch) die, die ihre eingegangenen Verpflichtungen er-
füllen, und die, die in Not und Leid und zur Zeit der Gewalt 
geduldig sind. Sie sind es, die wahrhaftig sind, und sie sind 
die Gottesfürchtigen.“35

 In einer exegetischen Betrachtungsweise kommen in diesem 
Koranvers die Bedeutung und der Umfang des Begriffs des Guten 
im Allgemeinen und des sozialen Handelns im Speziellen in ihrer 
ganzen Breite zum Ausdruck. Mit dem hier verwendeten Begriff 
der Frömmigkeit (birr) wird auf die vielschichtige Struktur der 
Vollzüge von Frömmigkeit und die Komplementarität zwischen 
dem Glauben und dem religiösen, sozialen und ethischen Handeln 
ausdrücklich und konkret verwiesen. So besteht die Frömmigkeit 
in 1) der Überzeugung von den Glaubensinhalten des Islams, wie 
der Glaube an Gott, Engel, Offenbarungen, Propheten; 2) dem 
sozialen Handeln am Beispiel der Vermögensabgabe an die Ver-
wandten, Waisen, Bedürftige, Reisende in Not, Bettler, Gefange-
ne; 3) gottesdienstlichen Handlungen wie etwa das Gebet; 4) der 
islamischen Moral, aḫlāq genannt, womit z. B. die Erfüllung der 
übernommenen Verpflichtungen oder etwa die Geduld in der Not, 
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bei Krankheit oder im Kampf gemeint ist.36 Aus diesem Koranvers 
wird zudem ersichtlich, was im bisherigen Verlauf dieses Beitrags 
schon ausführlich behandelt wurde, dass nämlich der Glaube kein 
loser und abstrakter Aspekt des islamischen Selbstverständnis-
ses ist. Der Glaube ist vielmehr sehr konkret und vollzieht sich 
untrennbar vom menschlichen gottesdienstlichen, sozialen und 
moralischen Handeln. Darüber hinaus kann festgehalten werden, 
dass dieser Vers zum Ausdruck bringt, dass die formale verbale Be-
zeugung des Glaubens vor Gott keinen Wert hat und der Forma-
lismus beim Vollzug der gottesdienstlichen Handlungen – etwa, 
ob man sich beim Verrichten des Gebets gen Osten oder Westen 
richten soll – keinen Ausdruck der Frömmigkeit darstellt.37 Damit 
wird betont, dass die Frömmigkeit auf dem Glauben fußt, völlige 
Erfüllung, eigentliche Bedeutung und endgültige Verwirklichung 
vielmehr im komplementären Verhältnis zum vielschichtigen – 
gottesdienstlichen, sozialen und moralischen – Handeln der gläu-
bigen Person zu finden.38

Die Nachhaltigkeit im islamischen Verständnis  
des sozialen Handelns

 Anhand der vielschichtigen Aspekte des menschlichen Han-
delns, die im vorhin angeführten Koranvers über die Frömmigkeit 
im Islam dargelegt wurden, ist darüber hinaus festzuhalten, dass 
die göttliche Aufforderung zum guten Handeln einen überzeit- 
lichen Charakter besitzt und auf keinen Kontext begrenzt ist. 
Vielmehr handelt es sich um ein konstantes Bestreben zur Ver-
richtung des Guten. Hierfür ist der nachfolgende Koranvers kenn-
zeichnend, der zwar vom Guten spricht, vielmehr jedoch als eine 
klare, direkte und unmissverständliche Aufforderung zum proak-
tiven und nachhaltigen guten Handeln aufzufassen ist. So heißt 
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es: „Helft einander zur Frömmigkeit und Gottesfurcht, und helft 
einander nicht zur Sünde und Übertretung. Und fürchtet Gott. 
Gott verhängt eine harte Strafe.“39 Der bekannte Koranexeget 
al-Qurṭubī (1214 –1273) vertritt bei der Deutung dieses Verses die 
Meinung, dass sich diese kategorischen Befehle zum Vollbringen 
des Guten und zum Unterlassen des Schlechten auf alle Menschen 
beziehen40 und somit als ein Ausdruck des sozialen Handelns zu 
verstehen sind. Auch suggeriert die grammatikalische Form des 
sechsten Verbstamms der arabischen Sprache, die in diesem Vers 
in der Befehlsform Verwendung findet, nicht nur die vorhin er-
wähnte Gegenseitigkeit, sondern auch die Nachhaltigkeit beim 
Vollzug des Guten zwischen den Menschen. Es lässt sich daher 
schlussfolgern, dass in praktischer Hinsicht die Verpflichtung zum 
Guten und zum sozialen Handeln aus der Perspektive des Islam 
nie endet.
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Sonja Angelika Strube

Soziale Arbeit als Aufgabe von Religions-
gemeinschaften?  
Sozialraumorientierte Sozialpastoral  
und das diakonale Selbstverständnis einer  
„Kirche für andere“

 Traditionen sozialen Engagements gehören in Variationen 
zum Selbstverständnis des Christentums. Sie wurzeln im jüdischen 
Verständnis der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe  
(Lev 19,18.33f; Dtn 6,4ff; Mk 12,28-34), die insbesondere in der 
sozialkritischen Prophetie des Ersten (= „Alten“) Testaments ein-
gefordert wird, und prägen christliches Handeln in sich historisch 
wandelnden, regional unterschiedlichen Formen seit seinen An-
fängen. Von dieser Traditionslinie sozialen Engagements zeugen 
beispelsweise die in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments 
propagierte Gütergemeinschaft frühchristlicher Kleinstgemeinden 
(Apg 4,32-37), die mittelalterlichen Pilger-, Kranken- und Armen-
hospize, das katholische Verbandswesen des 19. und die verband- 
liche Wohlfahrtspflege des 20. Jahrhunderts in Deutschland (Cari-
tas/Diakonie) sowie die politisch engagierten lateinamerikanischen 
Basisgemeinden seit den 1970er Jahren in jeweils unterschiedlicher 
Weise und mit unterschiedlichen – paternalistischen, fürsorglichen 
oder partnerschaftlichen, solidarischen, emanzipatorischen –  
Haltungen.
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 In Deutschland hat sich die Wohlfahrtspflege der beiden 
großen christlichen Kirchen im Laufe des 20. Jahrhunderts stark 
professionalisiert und den Deutschen Caritasverband sowie die 
Diakonie Deutschland zu den beiden größten Sozialdienstleistern 
der Freien Wohlfahrtspflege werden lassen.1 Dadurch kam es zu 
einer Effizienz und Professionalität steigernden Arbeitsteilung 
zwischen Wohlfahrtsverbänden und Pfarrgemeinden, aber auch 
zu einer gewissen Entfremdung zwischen sozialem Handeln und 
gemeindlicher Frömmigkeit (– trotz „Diakonieausschüssen“ und 
„Pfarrcaritas“ auch in den Gemeinden). Der Theologe Hermann 
Steinkamp, der den Begriff „Sozialpstoral“ im deutschen Sprach-
raum prägte2, spricht von institutionalisierter Diakonie als „ab-
gespaltener Nächstenliebe“3: Als genuin christliche Aufgaben er-
scheinen vielen Gläubigen nun oft nur noch der Gottesdienst, das 
Gebet sowie die unmittelbare Wortverkündigung des Glaubens in 
Katechese und ggf. „Neuevangelisierung“ und Mission, während 
soziales Engagement als soziale Dienstleistung gewertet wird, die 
im Rahmen des Sozialstaats von unterschiedlichen, nicht notwen-
digerweise christlichen Sozialdienstleistern angeboten werden kann 
und daher nicht zu den unverzichtbaren Kernaufgaben von Kirche 
gehöre. Gerade fundamentalistischen und reaktionären Kräften 
innerhalb der Kirchen – in Deutschland eine kleine, aber durchaus 
laute Minderheit – ist soziales und darin sozialkritisches gesell-
schaftliches Engagement oft ein Dorn im Auge, weshalb sie auch 
gerne für eine Abschaffung der Kirchensteuer plädieren; allein 
einer paternalistischen Mildtätigkeit wird dort das Wort geredet.4

 Vielen anderen Christ*innen, engagierten Gemeinden und 
in zunehmendem Maße auch Bistümern und Bischöfen (ich fo-
kussiere im Folgenden die katholische Kirche in Deutschland) ist 
es dagegen ein Anliegen, soziales und gesellschaftlich-politisches 
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Engagement als unverzichtbare Grunddimensionen des christli-
chen Glaubens durch ganz konkrete Arbeit im Sozialraum vor Ort 
sichtbar zu machen und zu leben. Sozialraumorientierung, Sozial-
pastoral und politische Diakonie sind in diesem Zusammenhang 
zentrale Stichworte (letzters verstanden als soziales Handeln, das 
zugleich die strukturellen und sich auf einer politischen Ebene 
bewegenden Ursachen sozialer Schieflagen analysiert, benennt und 
ihre Behebung politisch einfordert).
 
 Die konkrete Praxis erfordert u.a. eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Sozialarbeiter*innen und Theolog*innen, ein 
wechselseitiges Verständnis für die Profession und das berufliche 
Selbstverständnis der jeweils anderen und im günstigsten Fall 
sogar das Fundament einer gemeinsamen Ausbildung. Insofern 
sozialpastorale Praxen immer auch eine enge Kooperation mit 
außerkirchlichen muslimischen, jüdischen oder nichtreligiösen 
Initiativen sowie mit Behörden und sozialstaatlichen Institutionen 
erfordern, ist auch hier theologie- und bekenntnis-überschreiten-
des Grundwissen vonnöten.

Zwei Beispiele

 Bevor ich theologische Hintergründe darlege, möchte ich an-
hand zweier Beispiele illustrieren, was in der katholischen Kirche 
unter „sozialraumorientierter Sozialpastoral“ diskutiert wird. Auf-
grund ihrer Orientierung am sie umgebenden Sozialraum können 
sozialpastorale Projekte allerdings sehr unterschiedlich aussehen 
und beispielsweise auch Telefon-, Gefängnis- oder Betriebsseelsor-
ge umfassen.5
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Die Gemeinde St. Josef in Münster-Kinderhaus

Der Stadtteil und die sozialen Projekte der Gemeinde

 Im Münsteraner Stadtteil Kinderhaus mit seinen ca. 16.000 
Einwohner*innen6 treffen ausgedehnte gepflegte Einfamilien-
haus-Siedlungen und die in den 1970er Jahren erbaute Hoch-
haussiedlung Brüningheide, „deren Kern bis zu zwölfgeschossige 
Wohnkomplexe bilden“7, aufeinander. Zwischen den Bewoh-
ner*innen der verschiedenen Siedlungsbereiche in Kinderhaus sind 
Wohlstandsunterschiede deutlich sichtbar. Die etwa 10% der Ein-
wohner*innen des Stadtteils, die unmittelbar „aus einem anderen 
Land der Erde“8 stammen, leben überwiegend im räumlich kleinen 
Bereich der Hochhaussiedlung. Die Menschen der verschiedenen 
Milieus begegnen sich im Alltag überwiegend nur punktuell, etwa 
beim Einkaufen, darüber hinaus teilweise über die Kinder in den 
zahlreichen Schulen des Stadtteils sowie – ebenfalls eher punktuell 
– in den Kirchengemeinden vor Ort, etwa zu Erstkommunion oder 
Konfirmation. Nachdem der Stadtteil durch den Bau der Hoch-
hausblocks innerhalb weniger Jahre von einem ländlichen Vorort 
auf Kleinstadtgröße angewachsen war und aufgrund der baulichen 
Anonymität und des über die Jahre gering gewordenen Wohn-
standards der Hochhaussiedlung, galt Kinderhaus im Bereich der 
Brüningheide bald als sozialer Brennpunkt. Daher starteten Stadt, 
Vereine, die beiden Kirchengemeinden (kath./ev.) sowie engagierte 
Einwohner*innen verschiedene soziale Initiativen, um die Probleme 
des Stadtteils gemeinsam zu verringern sowie den sozialen Zu-
sammenhalt und die Identifikation der Bewohner*innen mit dem 
Stadtteil zu stärken. Seit 2006 nimmt das Wohngebiet Brüninghei-
de am seit 1999 bestehenden Bund-Länder-Programm „Soziale 
Stadt“ für „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ teil.9
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Die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Münster-Kinderhaus 
(seit 2012 fusioniert mit St. Marien im ländlichen Münster-Spra-
kel) engagiert sich bereits seit den 1970er Jahren sozial, heute in 
enger Absprache und Zusammenarbeit mit der evangelischen Mar-
kusgemeinde sowie mit städtischen und bürgerschaftlichen Initi-
ativen im Stadtteil, mit sozialen Angeboten, die allen Menschen 
unabhängig von Glaube oder Kirchenzugehörigkeit offenstehen.10 
Eine Reihe wichtiger sozialer Angebote wurde von der mitglieder-
starken katholischen Gemeinde vor allem in den 1990er Jahren 
begründet und von ihr, teilweise in Kooperation mit der kleineren 
evangelischen Gemeinde und weiteren sozialen Initiativen vor 
Ort getragen. 1999 begründet und seit 2001 mit der evangelischen 
Gemeinde gemeinsam betrieben wird das Sozialbüro mit seinen 
persönlichen Beratungsangeboten, das niederschwellig erreichbar 
unmittelbar in der Hochhaussiedlung liegt. Im gleichen Haus 
befindet sich der 1996 von Mitgliedern der St.-Josef-Gemeinde 
gegründete gemeinnützige Verein „Kinderhauser Arbeitslosen-Ini-
tiative KAI“, dessen umfangreiches kostenloses Beratungsangebot 
durch eine professionelle hauptamtliche Mitarbeiterin von allge-
meiner Beratung bei Berufswegplanung über Hilfe bei Ämtergän-
gen, Alphabetisierungs- und Sprachkurse bis zur psychosozialen 
Betreuung reicht. Mit ehrenamtlich Engagierten auf der Basis von 
Sachspenden wird das kleine Sozialkaufhaus „Obolus“ betrieben, 
in direkter Nachbarschaft zum sozialen Kleiderladen „Anziehungs-
punkt“ der evangelischen Markusgemeinde, sodass sich die beiden 
Angebote ergänzen.
Seit 2014 besteht zudem, direkt neben Obolus und Anziehungs-
punkt, der „freiRaum“ genannte soziale Treffpunkt für Frauen, 
ausgestattet mit Küche, Nähmaschinen und kostenlos zu Verfü-
gung gestellten Stoffen. Hier finden regelmäßige Angebote wie 
Nähcafé, Frauencafé und Frauenfrühstück statt, die Frauen unter-
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schiedlicher Milieus auch bei geringem Einkommen oder starken 
Einschränkungen ihres individuellen Freiraums die Möglichkeit 
sozialer Kontakte bieten. So ist der Besuch eines nur Frauen zu-
gänglichen Raums, zumal verbunden mit der Möglichkeit, preis-
wert Praktisches selbst herzustellen, erfahrungsgemäß meist auch 
Frauen erlaubt, deren familiäre Hintergründe ihnen das Besuchen 
gemischt geschlechtlich besuchter Gruppen, Treffpunkte und 
Cafés verbieten. Andere Frauen fühlen sich aufgrund von Erfah-
rungen sexualisierter Gewalt in einem männerfreien Raum sicherer 
und wohler.
Originell ist das „außergewöhnliche Kinderrestaurant“ – ein Pro-
jekt, das an ausgewählten Wochenenden Kinder unterschiedlicher 
Herkunftsmilieus aus den beiden Stadtteilen Kinderhaus und 
Sprakel zu gemeinsamem Kochen und Essen zusammenführt. Ne-
ben dem gemeinsamen Erlebnis und der Anleitung zu gesundem 
Kochen wird auf diese Art und Weise Inklusion gefördert und der 
sozialen Segregation in beiden Stadtteilen entgegenwirkt.11 Ein 
wesentlicher Anstoß zur Entwicklung dieses Projekts war jedoch 
auch die Erfahrung, dass zahlreiche Kinder in Kinderhaus au-
ßerhalb des werktäglichen Schulessens keine warmen Mahlzeiten 
bekommen.12 Über diese außergewöhnlichen Projekte hinaus gibt 
es in der fusionierten katholischen Gemeinde St. Marien und St. 
Josef in Zusammenarbeit mit der evangelischen Markusgemeinde 
Selbsthilfeprojekte und eine Betreuungsgruppe für demenziell er-
krankte Menschen, deren Angebote allen Menschen offen stehen, 
einen Krankenhausbesuchsdienst, wie ihn zahlreiche katholische 
Gemeinden kennen, sowie ein durch Gottesdienste, Jugendgrup-
pen und Katechese geprägtes religiöses Angebot.
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Religiöse Beweggründe und theologische Begründungen des sozialen 
Engagements

 Die sozialen Projekte der beiden christlichen Gemeinden 
in Münster-Kinderhaus sind unmittelbar aus der Wahrnehmung 
von Bedürfnissen, Erfordernissen und Notlagen vor Ort entstan-
den und basieren wesentlich auf dem ehrenamtlichen sozialen 
Engagement von Menschen, die sich aus christlicher und/oder 
sozialer Motivation dem Projekt verbunden fühlen. Die vorgestell-
ten Projekte sind aus Initiativen der katholischen Gemeinde bzw. 
einzelner ihrer Mitglieder hervorgegangen und werden wesentlich 
von ihr getragen, doch richten sie sich an alle Bewohner*innen des 
Stadtteils und sind inhaltlich nicht religiös geprägt.
Dennoch versteht die Gemeinde St. Josef ihr soziales Engagement 
als genuin christliche Kernaufgabe. Ausgehend von der religiösen 
Frage nach ihrer christlichen „Kernidentität“13 formulierte sie 
Anfang der 2000er Jahre Leitziele, die in aktuell zwölf Leitsätzen 
die vier Grundvollzüge des christlichen Glaubens – Leiturgia (Li-
turgie, Gottesdienst/gemeinschaftliches Gebet), Martyria (Zeug-
nis, Bekenntnis, Verkündigung), Diakonia (Dienst am Nächsten, 
caritatives soziales Engagement) und Koinonia (Gemeinschaft, 
Geschwisterlichkeit) – für ihre konkrete Gemeindesituation vor 
Ort durchbuchstabieren.14 Das Engagement für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit und Vernetzung im Stadtteil eröffnet die 
Leitsätze. Neben klassischen religiös-seelsorglichen und gemeind-
lichen Zielen wie Gemeinschaft, Geschwisterlichkeit, Förderung 
des Glaubenslebens, Angebote ansprechender Gottesdienste und 
seelsorglicher Begleitung in allen Lebensphasen formulieren die 
Leitsätze die Verantwortung der Kirchengemeinde für eine gelebte 
Willkommenskultur im Stadtteil gegenüber Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Religion, für soziales Engagement, für 
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Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Schöpfung sowie für poli-
tisches Handeln im Sinne eines Positionbeziehens zu gesellschaftli-
chen Fragen.
Im Jahr 2005 beschloss die Gemeinde zusätzlich eine Sozialcharta 
unter dem Titel „Gott einen Ort sichern“, die ihr soziales Engage-
ment „auch bei weniger werdenden personellen und finanziellen 
Möglichkeiten“15 sichern soll und in der sie die Leitungspersonen 
(Pfarrer, Pastoralreferent*innen) und Gremien der Gemeinde 
(Pfarreirat, Kirchenvorstand) auf die Beibehaltung des sozialen 
Engagements verpflichtet (was allerdings nur moralisch, nicht 
rechtlich verbindlich möglich ist).16 Theologisch argumentiert die 
Sozialcharta: „Zur Kernidentität von St. Josef-Kinderhaus gehört 
u.a. die ausdrückliche Option für die Menschen, die der besonde-
ren Unterstützung bedürfen.“17 Aufgrund der von Gott gegebenen 
unverfügbaren Würde jedes einzelnen Menschen sei die „Solida-
rität mit den Menschen [...] praktizierte Nächstenliebe und Got-
tes-Dienst (vgl. Matthäus Evangelium, Kapitel 25, 31-46).“18 Dies 
bedeute mitzuhelfen, 

„Rahmenbedingungen für eine solidarische und gerechte 
Gesellschaft zu schaffen, damit hilfesuchende, einsame 
und kranke Menschen unabhängig von Nationalität und 
Religionszugehörigkeit eine Lebensperspektive, Heilung 
und Heil finden können.“19

Das Sozialpastorale Zentrum Petershof in Duisburg-Marxloh20

Die Arbeit des Petershofs

Mitten in Duisburg-Marxloh, einem Stadtteil mit „besonderem 
Erneuerungsbedarf“21 und über 60% Einwohner*innen mit 
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Migrationshintergrund22, steht die katholische Kirche St. Peter 
und um sie herum das 2012 gegründete Sozialpastorale Zentrum 
Petershof, geleitet von den Ordensleuten Pater Oliver Potschien 
(Prämonstratenserorden) und der Ärztin und Ordenschwester Ur-
sula Preußer (Missionsärztliche Schwestern). Auf der Homepage 
des Petershofs einsehbar sind die festen Termine einer katholischen 
Gemeinde, die täglich von morgens bis in den Abend hinein 
zahlreiche Angebote macht. Darunter sind je ein Gottesdienst am 
Sonntag Vormittag und einer am Donnerstag Abend, letzterer vom 
Petershof-Team gestaltet, sowie der Hinweis auf weitere Gottes-
dienste in polnischer Sprache – dies ist insgesamt wenig für katho-
lische Verhältnisse. Zur klassischen Gemeindearbeit gehören des 
weiteren eine Kommunionkindergruppe, eine Messdienergruppe 
sowie mehrere Altersgruppen der katholischen Deutschen Pfadfin-
derschaft St. Georg (DPSG), die wie alle Pfadfinder*innengemein-
schaften gemäß ihrem Selbstverständnis auch sozial engagiert ist. 
Täglich jedoch rotiert von morgens bis abends das Sozialpastorale 
Zentrum mit nach Informationen der Homepage „etwa 30 ange-
stellte[n] Mitarbeiter[n] und rund 100 ehrenamtliche[n] Helfe-
rinnen und Helfer[n]“ aus „einem guten Dutzend verschiedener 
Nationen“.23 Viele davon, so erkennt man auf der Homepage, ha-
ben türkische Namen und sind muslimischen Glaubens; auch die 
auf der Starseite und auf Plakaten abgebildete Mitarbeiterin des 
Petershofs trägt einen Hidschab.
In Spitzenzeiten nehmen laut Homepage „wöchentlich gut 1.000 
Menschen die verschiedenen Angebote rund um St. Peter in 
Anspruch.“24 Bei diesen Angeboten handelt es sich um einen 
werktäglichen Mittagstisch für 1,00 €, einen Kleider- und einen 
Tafelladen, eine täglich geöffnete Stadtteilwaschküche, Deutsch- 
und Alphabetisierungskurse, Beschulung von behördlich noch un-
eingeschulten Kindern im schulpflichtigen Alter, Hausaufgaben-
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hilfe, Lesestunden für unterschiedliche Zielgruppen (Jugendliche, 
Frauen), verschiedensprachige soziale und medizinische Beratungs-
stunden, verschiedensprachige Eltern-, Kinder- und Jugendarbeit, 
Sport-, Musik-, Handarbeits- und Fahrrad-AGs, Boxtraining und 
Kampfsportarten. Die offene Anlaufstelle des Petershofs bietet, un-
ter ausdrücklichem Hinweis auf ihre Vertraulichkeit und Schwei-
gepflicht sowie die Möglichkeit anonymer Beratung, Unterstüt-
zung in 13 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Rumänisch, 
Bulgarisch, Arabisch, Farsi, Kurdisch, Türkisch, Polnisch, Litau-
isch, Niederländisch, Italienisch) und ist in der Lage, bei Bedarf 
weitere Dolmetscher*innen zu organisieren.25

Darüber hinaus gibt es eine Notunterkunft mit zehn Betten; un-
ter der Rubrik „Notunterkunft“ findet sich zudem der Hinweis, 
dass in Kälteperioden auch der Kirchenraum für Obdachlose zu 
Verfügung gestellt werden kann. Der Petershof unterstützt ein 
Ausbildungsprogramm an Schulen, bietet selbst Ausbildungsplätze 
an und stellt Plätze für Schul- und Sozialpraktika, Anerkennungs-
jahr und Bundesfreilligendienst zu Verfügung. Ein Mitleben und 
Mitarbeiten auf dem Petershof ist auch m Rahmen von Exerzitien 
möglich. Aktuell leben zudem laut Homepage acht Geflüchtete 
mittelfristig auf dem Petershof. Ebenfalls über den Petershof orga-
nisiert und über Projektgelder des Kommunalen Integrationszen-
trums der Stadt finanziert wird das Projekt „Stadtteilpaten“; es 
beschäftigt sieben Mitarbeiter*innen 

„mit rumänischen und bulgarischen Wurzeln, die sich im 
Stadtteil auskennen und einen Zugang zu den Menschen 
haben. Die Straßenpaten starten jeden Tag vom Petershof 
aus und kümmern sich um die Müllprobleme.“26 

 Auf diese Weise werden zugleich mit den Müllproblemen 
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auch soziale Spannungen im Stadtteil reduziert.
Seit 2014 setzt sich der Petershof für die medizinische Beratung und 
Behandlung von Menschen ohne gültige Krankenversicherung ein, 
deren Zahl in Duisburg Oliver Potschien auf über 16.000 schätzt.27 
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage der wöchentlichen Sprech-
stunde wurde die medizinische Behandlung 2017 an die Malteser 
Migranten Medizin übergeben, während der Petershof Gesundheits-
schulungen und Ersthelferausbildungen in Zusammenarbeit mit 
dem Georgswerk als einer „staatlich und berufsgenossenschaftlich 
anerkannten Schule für Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausbilder und Ret-
tungshelfer“28 weiterführt. Neben der direkten medizinischen Hilfe 
für nicht krankenversicherte medizinisch hilfsbedürftige Men-
schen engagiert sich das Leitungsteam des Petershofs politisch auf 
kommunaler wie auf Bundesebene für politische Lösungen dieses 
sozialen Problems. Anne Rauhut als leitende Ärztin des Infirmari-
um genannten Projekts bringt den Balanceakt zwischen christlich 
motivierter Hilfe für den/die Einzelne(n) und ebenso christlich 
motivierten politischen Forderungen auf den Punkt: 

„Aus unserem christlichen Selbstverständnis heraus war 
und ist es uns eine Verpflichtung zu helfen und zu heilen, 
wo Menschen in Not sind. Aber es gibt für uns auch noch 
einen wichtigen politischen Anspruch: nämlich das Grund-
recht auf Gesundheit.“29

 Die Arbeit des Petershofs basiert, soweit es der Homepage 
und der Bistumsberichterstattung entnehmbar ist, auf mehreren 
Säulen: Geleitet wird das Projekt von Ordensleuten, also Men-
schen, die sich einem Dienst ohne fixe Arbeitszeiten und ohne 
Rücksichten auf Familienbedürfnisse verschrieben haben und 
dadurch zeitlich flexibler „da sind“ als andere angestellte Mitarbei-
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ter*innen. Finanziell ist das Projekt relativ gut ausgestattet, inso-
fern es eines der ersten sozialpastoralen „Leuchtturmprojekte“ des 
Bistums Essen ist;30 nur dadurch ist die hohe Zahl an qualifizier-
ten hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und damit auch das große 
Spektrum an Angeboten möglich. Weitere unverzichtbare Stützen 
sind das hohe Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher sowie die 
Mitarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen, die einen Teil der 
Angebote selbst organisieren, zudem die Unterstützung durch 
Praktikant*innen und „BuFDis“. Zu Synergieeffekten kommt es 
durch die Kooperation mit weiteren kirchlichen und sozialen Initi-
ativen (z.B. Georgswerk – Pfadfinder) sowie mit den muslimischen 
Gemeinden der Stadt.31

Soziales als religiöses und politisches Engagement

 Die Initiativen und Angebote des Petershofs entstehen 
aufgrund der unmittelbaren Wahrnehmung von Bedarfen im 
Quartier und richten sich ausdrücklich an alle derzeit im Stadtteil 
lebenden Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Auf-
enthaltsstatus und ihren religiösen, a-religiösen oder ggf. anti-reli-
giösen Überzeugungen. Die christlich motivierte, sozial engagierte 
Arbeit des Petershofs reicht somit weit über den vergleichsweise 
kleinen Kreis katholisch getaufter Kirchensteuer zahlender Ge-
meindemitglieder hinaus. Arbeit und Konzept des Petershofs ver-
weisen auf ein deutlich anderes Selbst- und Grundverständnis von 
Gemeinde und Gemeindearbeit als es sich in den überwiegend bis 
ausschließlich seelsorglich und liturgisch ausgerichteten Angebo-
ten anderer Gemeinden spiegelt. Zugleich ist offensichtlich, dass 
das soziale Engagement des Petershofs von den Gemeinde lei-
tenden Ordensleuten zutiefst als Kernaufgabe und Grundvollzug 
von Kirche verstanden wird. Demgegenüber wird mit kirchenlei-
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tungskritischer Sinnspitze beklagt, dass sich ansonsten die katholi-
sche Kirche „im Duisburger Norden immer weiter zurückzieht.“32 
Solche „Rückzüge“ mögen mit einem anderen, bislang verbreiteten 
Gemeinde- und Kirchenverständnis zusammenhängen, das die 
Aufrechterhaltung katholischer Pfarreien nur da für sinnvoll hält, 
wo hinreichend viele Katholik*innen leben und sich regelmäßig zu 
Gottesdiensten und Sakramentenempfang einfinden.
Ein deutlicher Teil der Angebote des Petershofs fängt politische 
Versäumnisse auf und bietet Unterstützungen an, die im Kon-
text eines demokratischen Sozialstaats, wie es die Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Grundgesetzes ist (Art. 20.1 
GG), von diesem und seinen Institutionen zu erwarten wären. 
Besonders offensichtlich ist das Auffangen politischer und behördli-
cher Versäumnisse durch den Petershof in Bezug auf die Beschulung 
von Zuwandererkindern und die Durchsetzung der Schulpflicht.33 
Ebenso lässt sich argumentieren, dass ein der Chancengleichheit 
verpflichtetes Schulsystem öffentliche Schulen personell und ma-
teriell eigentlich so auszustatten habe, dass ein Schulerfolg ohne 
außerschulische Unterstützung, Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe, 
wie sie der Petershof anbietet, möglich ist. Insofern staatliche Sozi-
alhilfe und Grundsicherung das „Grundrecht auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG 
in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG“34 
verwirklichen, also die konkrete sozialstaatliche Anerkennung von 
Art. 1.1. GG „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
sind, müssten sie eigentlich ein Leben ohne eine Angewiesenheit auf 
Tafeln, Kleiderkammern und einen nahezu kostenfreien Mittags-
tisch ermöglichen. So bekräftigt nicht zuletzt das Sozialgesetzbuch: 
„Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Füh-
rung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen 
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entspricht“35 (§1.1 SGB XII ). Ebenso wären von staatlichen 
Institutionen politische Entscheidungen zugunsten einer Verwirk-
lichung des Menschenrechts auf Schutz der Gesundheit auch für 
nicht krankenversicherte Personen zu gewährleisten.
Ihr nicht einfach „bloß“ menschenfreundlich-sozial zugewandtes, 
sondern dezidiert sozialkritisch-politisches Selbstverständnis ar-
tikulieren die Leitungspersonen des Petershofs deutlich, wenn sie 
auf der Startseite des Projekts schreiben: „Eine Einrichtung wie 
den Petershof dürfte es in einem der reichsten Länder dieser Welt 
nicht geben.“36 Das Sozialpastorale Zentrum Petershof versteht 
sein breites Unterstützungsangebot ausdrücklich als „katholische 
Reaktion“ auf ein vor Ort sichtbar werdendes Politikversagen 
in Gestalt „ungesteuerte[r] große[r] Umbruchbewegungen und 
unangepackte[r] soziale[r] Verwerfungen“37 sowie des „Fehlen[s] 
einer klaren und nachhaltigen städtischen Perspektive, der Not 
wirkungsvoll zu begegnen.“38

Das Benennen konkreter politischer Verantwortlichkeiten und 
das stete öffentliche Einfordern sozialstaatlichen Handelns macht 
den Petershof über sein soziales Engagement hinaus zu einer po-
litischen Stimme und einem politischen Player, der gegenüber 
anderen Interessen, Interessengruppen oder auch gegenüber einer 
gesellschaftlichen Gleichgültigkeit Partei ergreift und eine kon-
krete und profilierte Vorstellung sozialstaatlicher Verantwortung 
vertritt. Die Rechte gesellschaftlich marginalisierter Menschen 
werden eingefordert, Rechtsansprüche gegenüber Staat und Ge-
sellschaft geltend gemacht. Auf diese Weise tritt der Petershof der 
schleichenden Aushöhlung des Sozialstaatsgedankens bzw. dessen 
tatsächlicher Verwirklichung und damit dem Abbau des Sozial-
staats politisch entgegen. Gerade angesichts des breiten sozialen 
Engagements des Petershofs gilt es zu vermeiden, dass gut gemein-
te kirchliche oder bürgerschaftliche soziale Eigeninitiativen klaglos 
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und unbemerkt auffangen und abfedern, was an politischer Verant-
wortung nicht mehr wahrgenommen wird, und auf diese Weise den 
Prozess des Abbaus des Sozialstaats indirekt und ungewollt unter-
stützen statt unterbrechen.

Christliches Fundament

 Unter der auf der Homepage weit oben angesiedelten Rubrik 
„Unser Fundament“39 stellt der Petershof die religiöse Grundlage 
und theologische Begründung seines Engagements vor. Sein soziales 
und politisches Engagement versteht er, ähnlich wie die Sozialchar-
ta der Gemeinde St. Josef in Münster-Kinderhaus, als ein zutiefst 
religiöses und als „konsequenter Lebensvollzug der Kirche“40 in 
seinen vier Dimensionen Gemeinschaft, Diakonie, Zeugnis, Litur-
gie: In Weggemeinschaft mit allen Menschen guten Willens lebt der 
Petershof Nächstenliebe und legt in seinem sozialen und politischen 
Tun als Gemeinde Zeugnis ab von der Hoffnung, die sie erfüllt und 
trägt („Wir sind erfüllt von einer Hoffnung, die uns trägt“), und 
die als christlicher Glaube im Gottesdienst der Gemeinde gefeiert 
wird. Die katholischen Träger*innen des Petershofs verstehen ihren 
Glauben an Jesus Christus als das Fundament ihrer „Hinwendung 
zum Nächsten“ und diesen Glauben als in der katholischen Kirche 
verwurzelt, wenn sie in der Praxis 

„partnerschaftlich und freundschaftlich mit Menschen 
zusammen[arbeiten], die – auch aus anderer religiöser oder 
kultureller Herkunft – bereit sind, am gemeinsamen Ziel, 
nämlich dem Dienst am Nächsten, mitzuarbeiten.“41

 Sechs Leitlinien der Arbeit formuliert der „Petershofer Kon-
sens“. Eröffnet wird er vom biblischen Gebot der universell – und 



P E R S P E K T I V E N

44 45

eben nicht nur für die eigene „Sippe“, sondern ausdrücklich auch 
für „Fremde“ – geltenden Nächstenliebe, wie es bereits das ersttes-
tamentliche Buch Levitikus (Lev 19,33) formuliert: 

„Wenn bei Dir ein Fremder in Eurem Land lebt, sollt Ihr 
ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei Euch auf-
hält, soll Euch wie ein Einheimischer gelten, und Du sollst 
ihn lieben wie Dich selbst.“ 

 Ihm zur Seite gestellt ist der erste Satz des Art. 1 GG: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.“ Unter den folgenden sechs 
Überschriften – „Offene Türen“, „Flexibilität statt Starrheit“, „Re-
duzierter Erziehungsauftrag“, „Partnerschaft statt Bedürftigkeits-
gefasel“, „Die eigene Identität leben“, „Gute Arbeit durch gute 
Leute“ – erläutert der Petershof Grundlinien seiner Arbeit, wobei 
einzelne scharf abwehrende Formulierungen vermuten lassen, dass 
diese Grundhaltungen von Außenstehenden immer wieder ange-
fragt, kritisch in Frage gestellt oder ggf. angefeindet werden. Aus 
der religiösen Grundüberzeugung der Gottebenbildlichkeit aller 
Menschen leitet der Petershof ab, dass seine Türen grundsätzlich 
offen sein müssen „für jeden, der kommt“ („Offene Türen“). Die 
konkreten Aufgabenstellungen des Petershofs für seine Arbeit erge-
ben sich „aus Erfahrung, Begegnung und Beobachtung der Straße 
und der Menschen“42. Sie müssen daher flexibel sein, statt einem 
„starren Programm“ zu folgen, orientieren sich aber ausdrücklich 
weder an Moden noch an kurzfristigen Förderprogrammen („Flexi-
bilität statt Starrheit“).
Besonders wichtig, da textlich ausführlicher dargestellt, ist dem 
Petershof offenbar eine klare Absage an paternalistische und quasi 
‘volkserzieherische’ Missdeutungen Sozialer Arbeit („Reduzierter 
Erziehungsauftrag“, „Partnerschaft statt Bedürftigkeitsgefasel“), 
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die dem Petershof offenbar im Alltag noch zu begegnen scheinen, 
wiewohl sie aus sozialarbeiterischer Sicht seit langem überholt sind. 
Die Menschen, die die Angebote des Petershofs wahrnehmen, seien 
weder als unmündig oder gar erziehungsbedürftig anzusehen, noch 
stehen einander in der täglichen Begegnung grundsätzlich Bedürftige 
einerseits und grundsätzlich kompetente Unbedürftige andererseits 
gegenüber. Die beiden Absätze betonen deshalb die Lebenskompe-
tenzen der Klient*innen („Uns begegnen Menschen, die ihr Leben, 
ihre Erfahrung, ihre Werte und ihre Prägung mitbringen.“43) sowie 
die Notwendigkeit, als sozial Arbeitende die eigene Bedürftigkeit 
ebenso wahrnehmen zu können wie die Bereicherung, die sich 
aus den Begegnungen mit dem Gegenüber ergeben kann. Für ein 
Zusammenleben auf längere Sicht seien Partnerschaftlichkeit und 
die „Verständigung auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens“44 
zentral.
Abschließend formuliert der Petershofer Konsens die Grundsätze des 
transparenten gelebten Bekenntnisses zur eigenen katholischen Iden-
tität („Die eigene Identität leben“) und des professionellen Arbeitens, 
das passend ausgebildete – und vermutlich genau deshalb teilweise 
auch muslimische statt katholischer –  Mitarbeiter*innen erfordert.

Theologische Hintergründe 

Sozialpastoral als Umsetzung der „Option für die Armen“  
unter hiesigen Verhältnissen

 Geprägt wurde der Begriff Sozialpastoral im deutschen Sprach-
raum Anfang der 1990er Jahre vom Münsteraner Pastoraltheologen 
Hermann Steinkamp. Als Übertragung des lateinamerikanischen 
Konzepts der „Option für die Armen“ auf die anders gearteten ge-
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sellschaftlichen Verhältnisse Westeuropas soll der Begriff „ein neues 
Paradigma christlich-kirchlicher Praxis und praktisch-theologischer 
Theoriebildung“45 bezeichnen im Gegenüber zum alten Paradigma 
einer von Steinkamp so genannten „‘Mitgliedschafts’-Pastoral“. 
Theologische Grundlagen der Konzeptionen heutiger Sozialpastoral 
sind: 

 1.) einige zentrale Impulse und Texte des Zweiten Vatikanischen  
  Konzils (1962–65), dessen Reformen die heutige Gestalt der  
  römisch-katholischen Kirche prägen, 
 2.) deren Aufnahme und kreative Weiterentwicklung in der   
  Praxis der lateinamerikanischen Kirche, insbesondere durch  
  die auf der II. und III. Generalkonferenz des lateinamerika-
  nischen Bischofrates (CELAM) formulierte „Option 
  [der Kirche] für die Armen“ (in Medellín 1968 und Puebla  
  1979) sowie schließlich 
 3.) deren Übertragung auf ganz konkrete hiesige Zusammen-
  hänge unter Beachtung des durch Joseph Leon Kardinal 
  Cardijn (1882–1967; Gründer der Christlichen Arbeiter-
  jugend CAJ) in die katholische Soziallehre eingeführten   
  Dreischritts „Sehen, Urteilen, Handeln“. 

Impulse des Zweiten Vatikanums

 Als zentrale Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils formu-
lieren die „Dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die 
Kirche“ und die „Pastorale Konstitution Gaudium et Spes über 
die Kirche in der Welt von heute“ die diakonische Aufgabe, wenn 
nicht gar Grundfunktion46 von Kirche, allen Menschen zu dienen. 
Lumen Gentium formuliert, die Kirche sei „Zeichen und Werkzeug 
für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen 
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Menschheit“47 (LG 1), dem es insbesondere um die Armen und 
Leidenden zu gehen habe, denn: 

„in den Armen und Leidenden erkennt sie das Bild dessen, 
der sie gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender 
war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht 
Christus in ihnen zu dienen“ (LG 8). 

 Gaudium et Spes sieht den Dienst am Menschen als Auftrag 
der Kirche an, dem es sowohl um „die Rettung“ des einzelnen 
Menschen als auch um „den rechten Aufbau der menschlichen 
Gesellschaft“48 (GS 3) – und damit um soziale und politische Be-
lange – gehe. Als einen Satz, der „in kaum zu überbietender Weise 
die pastorale und diakonische Grundhaltung, die der Solidarität“49 
ausdrücke, versteht Steinkamp GS 1: 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi.“ 

 Um als Kirche ganz konkret vor Ort heilstiftend zu wirken, 
gelte es, in jeder Situation immer wieder neu „nach den Zeichen 
der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“ 
(GS 4). Dazu bedarf die Kirche der Weggemeinschaft, Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit mit „allen Menschen guten Willens“ 
(AA 8)50.  
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Die „Option für die Armen“

 Die lateinamerikanische Kirche, gerade auch in Gestalt ih-
rer damaligen Bischöfe, hat während und unmittelbar nach dem 
Konzil den Impulsgedanken einer radikal dienenden Kirche aufge-
griffen und  umgesetzt. Neben den schon genannten Konferenzen 
in Medellín und Puebla ist als erste praktische Umsetzung der 
später so genannten „Option für die Armen“ der am 16.11.1965 in 
der Domitilla-Katakombe in Rom geschlossene Katakombenpakt 
zu nennen: In dieser Selbstverpflichtung der unterzeichnenden 
Bischöfe „zu einem Leben in Armut für eine Kirche der Armen 
im Geist und aus der Kraft des Evangelium“51 solidarisieren sich 
zahlreiche Bischöfe Lateinamerikas und der ganzen Welt – 40 Erst-
unterzeichner, später 500 – mit den armen, notleidenden, und das 
heißt:   ausgbeuteten Bevölkerungsgruppen der Erde.
Die „Option für die Armen“ meint somit nicht ein vermeintlich 
„unpolitisches“ mildtätiges und darin immer paternalistisches 
Handeln, das implizit gerade dadurch politisch ist, dass es unge-
rechte gesellschaftliche Verhältnisse nicht kritisiert und sie auf die-
se Weise stabilisiert. Vielmehr geht es ihr darum, als Christ*innen, 
Gemeinden und Kirche(n) insgesamt die Perspektive der Armen 
und gesellschaftlich an den Rand Gedrängten in den Mittelpunkt 
zu stellen und sie zum kritischen Maßstab sozialen und politi-
schen Handelns zu machen. Die „Option für die Armen“ ist somit 
unweigerlich immer auch mit einem politischen Kampf für Ge-
rechtigkeit verbunden. Im Lateinamerika der 1970er und 1980er 
Jahre und teilweise bis heute bedeutet der parteiliche Einsatz für 
die Ausgebeuteten, etwa die Campesinos, die indigenen Völker, 
damit verbunden auch den Erhalt des Regenwalds, häufig, sich als 
Engagierte, als Christ*innen, Ordensleute, Priester und Bischöfe 
mit den Reichen, Herrschenden und anderweitig Mächtigen anzu-
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legen, verbunden mit dem Risiko, diese politische Konfrontation 
mit dem Leben zu bezahlen und so zu einem modernen „Blutzeu-
gen“ für die Überzeugung gottgewollter Gerechtigkeit zu werden. 
Insofern auch die Mörder und ihre Auftraggeber*innen in der Re-
gel getaufte Kirchenmitglieder waren bzw. sind, erfordert die „Op-
tion für die Armen“ auch innerkirchlich eine klare Positionierung 
und das Ausfechten theologischer wie politischer Kämpfe.

„Option für die Armen“, „Kirche für andere“, „Politische Diakonie“ 
als Grundoptionen westeuropäischer Sozialpastoral 52

 Eine grundlegende Übertragung dessen, was „Option für die 
Armen“ in den lateinamerikanischen Theologien und Praxen der 
Befreiung meint, legt Hermann Steinkamp 1991 in seinem Buch 
Sozialpastoral vor. Dem Dreischritt „Sehen, Urteilen, Handeln“ 
folgend analysiert er zunächst die grundlegend anderen gesell-
schaftlichen und kirchlichen „Bedingungen einer Sozialpastoral 
in der Ersten Welt (am Beispiel BRD)“53 hinsichtlich der sich 
hier zeigenden „Zeichen der Zeit“. Die westeuropäische Gesell-
schaft stellt sich als weit weniger von scharfen Klassengegensätzen 
geprägt dar als die lateinamerikanische, leidet an anderen (Kon-
sum-)Pathologien und ist zugleich als wirtschaftlicher Profiteur 
involviert in die Ausbeutung anderer Menschen in der „2/3-Welt“. 
Kirchliches Handeln im Sinne einer „Option für die Armen“ be-
deutet im hiesigen Kontext daher, sowohl danach zu fragen, wer 
hier in unserer Gesellschaft an den Rand gedrängt und ausgebeu-
tet wird, als auch danach zu fragen, wo und wodurch unsere Ge-
sellschaft insgesamt mit ihren Lebens- und Konsumweisen Täterin 
weltweiter Ausbeutung wird und wie dagegen anzugehen ist. Für 
die hiesigen Kontexte versteht Steinkamp die theologische Rede 
von der „Option für die Armen“, einer „Kirche für andere“ und 
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der Forderung nach einer „Politischen Diakonie“ gewissermaßen 
als Synonyme.54

Fünf zentrale Umdenkprozesse mahnt er an, die eine sozialpasto-
rale Perspektive auszeichnen und von bisherigen Konzepten einer 
„Mitgliedschaftspastoral“ unterscheiden: 1.) Mit der Gegenüber-
stellung „Betroffenheit vs. Rekrutierung/Erfassung“55 wendet er sie 
gegen die Vorstellung, „Menschen-Mengen“ als Kirchenmitglieder 
zu rekrutieren oder „zu Aktivitäten, Gruppen, Veranstaltungen 
zu gewinnen“56. Stattdessen gelte es, „Betroffene als solche wahr-
zunehmen und ggf. zu Solidarisierungen, Zusammenschlüssen 
etc. zu bewegen, zu befähigen: Alleinerziehende, Arbeitslose, 
Drogenabhängige [...]“ – etwa durch Unterstützung von Selbst-
hilfegruppen durch kostenlose Nutzung kirchlicher Räumlich-
keiten. Zu achten ist dabei die aus der Betroffenheit resultierende 
Kompetenz der Betroffenen, die es nicht nötig haben, dass man 
„für sie“ handle.57 Im Sinne einer Stärkung von Empathie und 
Solidarität gelte es zudem, den vermeintlich Nicht-Betroffenen 
ggf. „ihre komplementäre (Noch-Arbeitsplatzbesitzer […]) und 
sekundäre (als Angehörige von […]) bewußt zu machen“58, ggf. 
auch Verstrickungen in strukturelle Sünde. Desweiteren formuliert 
Steinkamp die Maxime 2.) „Selbstorganisation vs. Aktivierung“, 
die das Subjekt des Einzelnen und der selbstorganisierten Gruppe 
vor paternalistischer Übergriffigkeit und Aktionsimus schützt. Die 
Maxime 3.) „Verbindlichkeit vs. Geselligkeit“ wendet sich gegen 
eine oberflächliche „Geselligkeits-‚Kultur’“, wie sie in manchen 
gemeindlichen Vereinen anzutreffen ist;  4.) „Soziale Kreativität 
vs. Routinehandeln“ tritt für kreative Freiräume und die Ermög-
lichung temporärer Vergemeinschaftungformen ein. Die Maxime 
5.) „Bekehrung vs. Erbauung“ nimmt die  Verstrickungen der 
hier lebenden Menschen in weltweite Ausbeutungsmechanismen 
ebenso ernst wie die daraus resultierende Notwendigkeit einer „Be-
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reitschaft zur Bewußtseins- und Verhaltensänderung“59. Solidarität 
miteinander und mit anderen gilt Steinkamp dabei als das zentrale 
Lernziel aller – gerade auch derjenigen Christ*innen, die persönlich 
weniger direkt von Ungerechtigkeit und Benachteiligungen betrof-
fen sind.
Unter der Perspektive der „Option für die Armen“ gewinnen 
die Grundvollzüge von Kirche nach Steinkamp – er thematisiert 
Verkündigung, Diakonie und Gemeinschaft und bezeichnet sie 
als „Grundfunktionen der Gemeinde“60 – ein neues Profil. Die 
Verkündigung des Evangeliums, das für die Armen eine hoffnungs-
volle Ankündigung des Reiches Gottes bedeute, sei zugleich eine 
prophetische Anklage herrschender „heil-loser Verhältnisse“. Diese 
Verkündigung erfordere Parteilichkeit für die Unterdrückten, „legt 
sich daher fast zwangsläufig mit den Mächtigen, Ausbeutern und 
Menschenverächtern an“61, werde aber auch zur Kritik hiesiger 
bürgerlicher Lebensweisen und zum Umkehraufruf. Damit sei 
Verkündigung im Sinne der Glaubensunterweisung und Katechese 
wesentlich ein Prozess der Bewusstseinsbildung mit dem „Lernziel 
Solidarität“62. Es gelte somit, politische Diakonie zu lernen, was 
Steinkamp als „‘Alphabetisierung’ in der Ersten Welt“63 bezeichnet. 
Insofern die „Option für die Armen“ eine Kirchenmitgliedschafts-
grenzen überschreitende Solidarität erfordere, werde Kirche unter 
ihrem Gemeinschaftsaspekt dadurch notwendig zu einer „Kirche 
mit anderen“64, die von den „Fremden“ lerne.

Biblische Anknüpfungspunkte der „Option für die Armen“  
und ihrer Parteilichkeit

 Zentral für befreiungstheologische Ansätze und ihre dezidierte 
Parteilichkeit („Option für die Armen“) sind die zahlreichen so-
zialkritischen Traditionen der Bibel, die den Willen Gottes zu un-
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fassender Gerechtigkeit für alle verkünden, daher eine umfassende 
Gerechtigkeit anmahnen und sie bei den jeweils Herrschenden 
einklagen. Insbesondere die prophetischen Traditionen des Ersten 
Testaments – etwa die Texte der Propheten Amos, Micha, Zefan-
ja – formulieren jeweils ausgesprochen harsche Herrschafts- und 
Sozialkritiken, prangern ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse, 
Ausbeutung und Sklaverei direkt an und nennen Schuldige beim 
Namen. So beklagt etwa der Prophet Micha im Namen Gottes 
über eine ausbeuterische Oberschicht: 

„Sie fressen mein Volk auf! Sie ziehen den Leuten die Haut 
ab und zerbrechen ihre Knochen; sie zerlegen sie wie Fleisch 
für den Kochtopf, wie Braten für die Pfanne!“ (Micha 3,3). 

 Mit diesen Worten entlarvt er ausbeuterische Wirtschafts-
strukturen als „Menschenfresserei“. Soziale Gerechtigkeit in dieser 
Welt – und nicht erst in einem Jenseits nach dem Tod oder nach 
dieser Welt – ist für zahlreiche Schriften der biblischen Prophetie 
ein zentrales religiöses Anliegen. Eine Gottesbeziehung ohne ein 
Engagement für Gerechtigkeit und gegen Ausbeutung ist für sie 
schlichtweg nicht denkbar.
In den Spuren dieser sozialkritisch-prophetischen Traditionen be-
wegen sich auch zahlreiche neutestamentliche Texte, und auf der 
Grundlage historisch-kritischer Rückfragen zeigt sich, dass sich 
Jesus selbst in seiner Verkündigung und seinem Handeln diesen 
prophetisch-politischen Traditionen verpflichtet verstand. Viele 
unterschiedliche Texte des NT – Wortüberlieferungen, Gleich- 
nisse, Wundererzählungen aus der markinischen, johanneischen, 
der Logien-Überleiferung sowie dem Sondergut des Mt und dem 
des Lk – geißeln ausbeuterische Zustände ihrer Zeit und fordern 
in der Nachfolgegemeinschaft die Umkehrung der herrschenden 
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patriarchalen Verhältnisse: 

„Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, gewalttätig 
herrschen über ihre Völker und ihre Großen ihre Macht 
missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern 
wer unter bei groß sein will, der soll euer Diener sein und 
wer bei euch der erste sein will, soll der Sklave aller sein“ 
(Mk 10,42f ). 

 Wie viele jüdische Schriftgelehrte seiner Zeit betonte Jesus die 
Einheit von Gottes- und universaler Nächstenliebe (Mk 12,28-34 
unter Verweis auf Lev 19,18.33f und Dtn 6,4-9).
Nach christlichem Verständnis hat Jesus mehr als jeder andere 
Prophet mit seinem ganzen Menschsein, seinem ganzen Leben und 
Sterben sichtbar gemacht, dass Gott sich den Menschen liebevoll 
zuwendet und ihr umfassendes Heil will. Im wahrsten Sinne des 
Wortes „verkörpert“ er mit seinem Leben, was Gott nach bibli-
schem Verständnis ist: ein den Menschen zugewandter, mitfühlen-
der und mitleidender Gott, der Partei ergreift für die Ausgebeute-
ten, Unterdrückten und Verachteten. So lassen sich zentrale Aus-
sagen der spezifisch christlichen Rede von der „Gottessohnschaft 
Jesu“ und der „Inkarnation“ (Menschwerdung) Gottes in Jesus 
verstehen. Jesu Parteiergreifen für die an den Rand Gedrängten 
und Jesu Kritik an Unrecht, Ungerechtigkeit und patriarchalen 
Herrschaftsverhältnissen sind somit in besonderer Weise verbind-
lich für christliche Nachfolgepraxis. Im Kontext der Tagung der 
Rektorenkonferenz Kirchlicher Fachhochschulen deutete Karl Kar-
dinal Lehmann 2007 im Rahmen eines Vortrags „Zur Theologie 
kirchlicher Sozialarbeit – Anforderungen an das Ausbildungsprofil 
kirchlicher Fachhochschulen“ Jesu Leben als Christ*innen und 
Kirche verpflichtende „Diakonie“: 



P E R S P E K T I V E N

54 55

„Jesu Leben war nämlich von Anfang bis zum Ende ein 
Dienst – ein Dienst, der sich von der Not der Menschen, 
aller Menschen bestimmen ließ. Schon aus diesem Grund 
kann sich die Caritas der Kirche nicht auf den Bruderdienst 
innerhalb der Gemeinde beschränken. Wie das Gleichnis 
vom Barmherzigen Samariter (vgl. Lk 10,25-7) lehrt, muss 
sie vielmehr universal ausgerichtet sein.“65

Sozialraumorientierte Sozialpastoral – Umdenkprozesse für 
Kirche und Gemeinde

 Das Engagement der beiden oben beschriebenen katholischen 
Gemeinden (in Münster-Kinderhaus und Duisburg-Marxloh) un-
terscheidet sich in markanter Weise von zahlreichen Angeboten, die 
christliche Gemeinden in Deutschland üblicherweise machen. Die 
zwei augenfälligsten Unterschiede sind: 

 1.) die „Zielgruppen“ bzw. Mittuenden des Engagements – 
  potenziell alle Menschen eines Stadtteils/Ortes oder nur 
  die getauften Mitglieder; und 
 2.) die unterschiedliche Gewichtung, die – bei theologisch
  oberflächlicher Betrachtung – sozialem Engagement im 
  Vergleich zu Gottesdienst, Sakramentenspendung und 
  Wortverkündigung zuzukommen scheint. Theologisch 
  gesprochen und bezogen auf die in den Beispielen schon  
  genannten vier Grundvollzüge von Kirche – Liturgie, 
  Zeugnis, Diakonie, Gemeinschaft – ließen sich die 
  Unterschiede folgendermaßen beschreiben: 
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Gemeinschaft – mitgliedschafts- vs. sozialraumorientiert:
 
 Das klassische Verständnis von Pastoral als kirchlicher Seel-
sorge bezieht sich primär auf die Mitglieder der eigenen Kirche 
und Konfession, deren Gemeinschaft untereinander hergestellt 
und gestärkt werden soll. Diese Gemeinschaftsbildung geschieht in 
erster Linie in gemeinsamen Gottesdiensten und darüber hinaus in 
Bibelkreisen, religiösen Hauskreisen, Familienkreisen und Jugend-
gruppen sowie traditionell durch weitere der Geselligkeit dienende 
Aktivitäten, Vereine (z.B. Kirchenchor, Schützenbruderschaft) oder 
Festivitäten (z.B. Pfarrfest, Weihnachtsbasar). An Orten (bzw. zu 
Zeiten), an denen fast die gesamte Wohnbevölkerung zugleich auch 
derselben Kirche angehört, kann klassisches kirchliches Gemein-
deleben zugleich auch das soziale Miteinander der politischen Ge-
meinde stärken, doch in zunehmend entkirchlichten bzw. pluralen 
Zusammenhängen kann die Fokussierung auf die Kirchenmitglie-
der zu einer Abschottung gegenüber der sozialen Umwelt und ggf. 
zur Bildung religiöser Parallelwelten führen. In den wohlhabenden 
Regionen Westeuropas bedingt das klassische Verständnis von Ge-
meinschaft als Kirchenmitgliedschaft zudem seit langem, dass die 
Kirchen Mittelstandskirchen geworden sind, die viele gesellschaftli-
che Milieus gar nicht mehr erreichen, ihnen gewissermaßen „nichts 
mehr zu bieten haben“, und die durch diese Verbürgerlichung auch 
ihren sozialkritischen Stachel verloren haben.66

Der sozialpastorale Ansatz versteht demgegenüber den geographi-
schen bzw. sozialen Ort, in den eine christliche Gemeinde oder 
Gruppe gestellt ist, mit all seinen Bewohner*innen, ggf. auch Pas-
sant*innen (z.B. in der City einer Großstadt) und seinen besonde-
ren Gegebenheiten als die Gemeinschaft, auf die kirchliches Han-
deln zu beziehen ist. Der Theologe Matthias Sellmann spricht in 
diesem Zusammenhang von einer Kirche, „die nicht mehr den um-
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gebenden Raum auf sich bezieht, sondern sich auf den Raum“67. 
Der Kreis der Menschen, die – sofern und soweit sie wollen – zur 
Gemeinschaft gehören können, ist somit potenziell nicht kleiner 
als der Kreis derer, die am Ort leben oder zugegen sind. Ge-
meinschaft wird dabei nicht als feste Mitgliedschaft verstanden, 
sondern als fluide und offen für unterschiedliche punktuelle oder 
regelmäßige Kontakte. Theologisch fundiert ist diese andere Sicht-
weise auf Gemeinschaft in einem pointierten Kirchenverständnis 
als „Kirche für andere“. Der Pastoraltheologe Ottmar Fuchs deutet 
Dietrich Bonhoeffers Satz „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist“ radikal in diesem Sinne: 

„ […] die Kirche ist gar keine Kirche, wenn sie nicht für 
andere da ist, wenn sie also, so wäre zu ergänzen, nur für 
sich da ist, als nur nach innen kultivierte Gemeinschaft der 
Gläubigen mit entsprechenden weltanschaulichen Verge-
wisserungen und institutionellen Strukturen [...]“68.

 Das aus der Sozialen Arbeit übernommene Konzept der 
Sozialraumorientierung bedeutet dabei zunächst einmal, auf den je-
weils ganz konkreten geographischen und sozialen Raum zu schau-
en, in den man als Gemeinde, Kloster oder sonstige kirchliche 
Akteur*in gestellt ist, die Gegebenheiten vor Ort zu beobachten 
und zu erkunden sowie die Bedürfnisse ebenso wie die Wünsche, 
Visionen und Ressourcen der Menschen zu erfragen.69 Ebenso hat 
Sozialraumorientierung die übrigen bürgerschaftlichen und sozia-
len Initiativen und Player im Blick, die sie als potenzielle Koopera-
tionspartner*innen und nicht als Konkurrenz betrachtet. 
Sozialraumorientierte Sozialpastoral bietet – oft im wörtlichen 
Sinne – Räume an, in denen sich Menschen für gemeinsame 
Aktivitäten zusammenfinden können, unterstützt schon auf diese 
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basale Weise Menschen bei der Verwirklichung konkreter Anlie-
gen und Verbesserungen vor Ort. Zudem hat der sozialpastorale 
Ansatz einen etwas anderen Blick auf die Menschen, auf die er 
sich bezieht: Sozialpastoral macht nicht in erster Linie Angebote für 
bestimmte, ggf. gar als bedürftig angesehene Zielgruppen, sondern 
ermöglicht vor allen Dingen Eigeninitiativen. Die Menschen, die 
etwas vor Ort verändern und verbessern wollen, sind selbstwirk-
sam handelnde Subjekte und nicht Objekte einer – bei aller guten 
Absicht letztlich doch paternalistischen – Fürsorge. Dement-
sprechend sind sich selbst organisierende Jugendgruppen, Fahr-
rad-AGs, Nähcafés, Lesekreise und Selbsthilfegruppen auch nicht 
sekundäre ‘zusätzliche’ Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten, 
sondern primärer Teil einer sich sozialraumorientiert verstehenden 
Gemeinde.

Diakonie als Zeugnis und Gottesdienst in einer „Kirche für andere“

 Auf den ersten oberflächlichen Blick scheint offensichtlich, 
dass die klassische Gemeindepastoral auf die Vollzüge der Litur-
gie und der Verkündigung (Zeugnis, Martyria) größtes Gewicht 
legt, während die beiden oben dargestellten sozialpastoralen Pro-
jekte der „Diakonia“, dem sozialen Engagement als „Dienst am 
Nächsten“ einen so viel größeren Stellenwert einräumen, dass 
Gottesdienste, Sakramentenspendung, Katechese, Bekenntnis 
oder gar Aspekte wie Evangelisierung und Mission zu kurz oder 
gar nicht vorzukommen scheinen. Tatsächlich verstehen nicht 
wenige Christ*innen und auch kirchenleitende Personen Liturgie 
sowie eine auf Expansion der Kirchenmitgliedschaft ausgerichtete 
Evangelisierung und Missionierung als sogenannte Kernaufgaben 
von Kirche, während soziales Engagement eher als zusätzliches 
‘Sahnehäubchen’ betrachtet wird, das im Falle knapper werdender 
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Finanzen als verzichtbar gilt.
Wo Kirche sich hingegen radikal als „Kirche für andere“ versteht, 
sich im Sinne der latainamerikanischen Theologien der Befreiung 
einer ausdrücklichen „Option für die Armen“ verpflichtet fühlt, da 
verändern sich die Gewichtungen und das Zueinander sowie das 
Verständnis von diakonischem Handeln, Gottesdienst und Zeugnis. 
Unter dieser Perspektive werden soziales und darin zugleich sozi-
alkritisches politisches Engagement zu diakonalen Hauptaufgaben 
einer Kirche in der Spur der sozialkritischen biblischen Prophetie. 
In ebendiesem sozialen Handeln, das ausdrücklich nicht auf Missi-
onierung und Rekrutierung neuer Kirchenmitglieder ausgerichtet 
ist, sondern die Überzeugungen des Gegenübers radikal respektiert, 
erfüllt Sozialpastoral ihre „Mission“ – d.h. wörtlich übersetzt: ihr 
Gesandtsein in die Welt. In einem politisch wachen diakonischen 
Handeln, in einer politisch wachen sozialen Arbeit, in der manch-
mal anfanghaft und bruchstückhaft in dieser Welt erfahrbar werden 
kann, was Gott für alle Menschen will – nämlich ihr umfassendes 
Heil –, legt sie Zeugnis ab von der Hoffnung, die sie erfüllt und 
trägt (s. 1 Petrus 3,15). Dieses „Zeugnis ohne Worte“, das Papst Paul 
VI. 1975 in seinem Apostolischen Scheiben „Evangelii Nuntiandi“ 
(Kap. 21)70 beschrieb, sei, so zitiert Hermann Steinkamp seinen 
Kollegen Ottmar Fuchs (ohne weitere Angaben) „‘nicht schlechter 
dran als das Wort ohne Zeugnis, im Gegenteil (vgl. Mt 21,28-31; 1 
Kor 1-2)’“71. Insofern fromme Worte ohne eine entsprechende Le-
benshaltung, ohne diakonisches Handeln und das Eintreten für die 
Benachteiligten unglaubwürdig sind, lässt sich sogar umgekehrt von 
einem Vorrang des (ge)rechten Tuns vor der Rechtgläubigkeit spre-
chen, also von einem Vorrang der Orthopraxie vor der Orthodoxie.
Eine solche Haltung dringt nicht auf andere ein, betreibt keine 
Werbung für die eigene Religion, erwartet oder intendiert auch 
keine Konversion bei denen, die als Nicht-Getaufte oder Nicht-
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Kirchenmitglieder Angebote nutzen.72 Zeugnis und Bekenntnis 
werden in diesem Sinne nicht als Worte auf den Lippen getragen, 
sondern zeigen sich im eigenen Leben, im eigenen Tun und auch 
im Lassen. Sie können durchaus eine Strahlkraft entwickeln, die 
auf andere anziehend wirkt, doch  bezwecken sie dies nicht. Wo 
hingegen soziale Angebote den anderen Menschen nicht als freies 
Subjekt seiner eigenen Entscheidungen sehen, sondern als zu wer-
bendes und zu missionierendes potenzielles neues Mitglied, wo 
soziales Handeln als Mittel zum Zweck dient und der Mitmensch 
zum Objekt der Missionierung degradiert wird,73 da büßen sie 
jede Verweiskraft ein und verdunkeln den Glauben, den sie eigent-
lich bezeugen wollen. 
Unter der Perspektive, maßgeblich ‘Kirche für andere’ zu sein, 
ließe sich auch noch einmal neu darüber reflektieren, was dann 
die Liturgie als Grundvollzug einer solchen Kirche ausmachte, 
inwieweit sich der Liturgiebegriff ggf. veränderte und ausweite-
te, ja inwiefern nicht das diakonale Handeln selbst auch „Got-
tes-Dienst“ sei – wie etwa die Münsteraner Gemeinde St. Josef in 
ihrer Sozialcharta formuliert (s.o.). Die Ordensfrau Maria-Theresia 
Laux führt unter der Überschrift „Der Dienst am Menschen ist 
Gottesdienst“74 in Bezug auf ihre Arbeit bei der medizinischen Ver-
sorgung wohnungsloser Menschen aus: 

„Als Ordensfrau lebe ich aus der Kraft des persönlichen 
und gemeinschaftlichen Gebetes. Wenn ich wegen eines 
akuten Einsatzes nicht am Gebet der Gemeinschaft teil-
nehmen kann, spüre ich: Hilfe am Nächsten ist auch eine 
Form des Gebetes und die Gemeinschaft steht in dieser 
Situation für mich vor Gott.“75 
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 Auch auf der Basis eines traditionellen Verständnisses von 
Liturgie gehören Wortgottesdienste zum gottesdienstlichen Tun 
der Kirche hinzu, sodass in jedem Fall auch multireligiöse Feiern 
als Teil dieses krchlichen Grundvollzugs verstanden werden.76 In 
seiner spezifisch katholisch-konfessionellen und die Taufe vorraus-
setzenden Gestalt von Eucharistiefeier und Sakramentenspendung 
ist der kirchliche Grundvollzug der Leiturgia in vielen Regionen 
Europas allerdings zur Kraftquelle einer Minderheit geworden. 
Diese Realität spiegelt sich z.B. in der geringen Zahl der Mess-
feiern in St. Peter in Duisburg-Marxloh wider, tut der religiösen 
Bedeutung der Eucharistie innerhalb der Gemeinde jedoch keinen 
Abbruch. Im heterogenen Stadtteil Münster-Kinderhaus, der auch 
noch bürgerlich-kirchliche Milieus beherbergt, stellt sich das sozia-
le Engagement der St.-Josef-Gemeinde als ein wichtiger Teil neben 
einer immer noch stattlichen Anzahl klassisch-gemeindlicher Akti-
vitäten dar.

Ausblick: Sozialpastoral, politische Diakonie und Soziale Arbeit 
als Menschenrechtsprofessionen – Interdisziplinäre Erfordernisse

 Sozialpastorale Projekte erfordern, wie an den Beispielen ge-
sehen, eine enge Zusammenarbeit von Seelsorger*innen und Sozi-
alarbeiter*innen. Ein Großteil der konkreten Arbeit vollzieht sich 
als Soziale Arbeit, die auch von professionellen Sozialarbeiter*in-
nen durchgeführt wird, näherhin als dezidiert parteiliche, politisch 
denkende und engagierte Soziale Arbeit, die soziale Verwerfungen 
nicht einfach nur für die Betroffenen abzumildern versucht, son-
dern sie auch klar benennt, analysiert und an ihrer Überwindung 
arbeitet, sie ggf. auch öffentlich anprangert und sich so zu einem 
Sprachrohr macht, durch das Betroffene ihre Anliegen vertreten 
können. Damit steht sie jenem sozialarbeiterischen Selbstverständ-
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nis nahe, das die Schweizer Sozialarbeiterin und Sozialarbeits-
wissenschaftlerin Silvia Staub-Bernasconi unter dem Schlagwort 
Sozialer Arbeit als „Menschenrechtsprofession“77 beschreibt.
Sozialraumorientierte Projekte erfordern zudem die Kooperati-
on mit Wohlfahrtsverbänden, Bürgerinitiativen, Vereinen und 
Selbsthilfegruppen, nicht zu vergessen: die professionelle Zusam-
menarbeit mit Behörden – all dies sind Arbeitsbereiche, in die 
ein Studium der Sozialen Arbeit, nicht aber eines der Theologie 
einführt. Zugleich bedarf die Arbeit einiger Fähigkeiten zum 
Umgang mit kultureller und religiöser Diversität ebenso wie zum 
interreligiösen Dialog. Auf die praktische und vor allem religiöse 
Zusammenarbeit mit anderen christlichen und nichtchristlichen 
religiösen Gemeinden und Gemeinschaften wiederum bereiten 
die Studiengänge der Katholischen, Evangelischen, Islamischen 
und Jüdischen Theologien vor, ggf. auch Studiengänge Sozialer 
Arbeit an Kirchlichen Hochschulen, kaum aber außerhalb dieses 
religiös-theologischen Rahmens. Für Selbstverständnis und Pro-
fession von Seelsorger*innen und Gemeindeleiter*innen in sozi-
alpastoralen Projekten ist ein dezidiertes Studium der jeweiligen 
Theologie unabdingbar, ein Grundverständnis von Sozialer Arbeit 
jedoch auch. Die Arbeitsfelder der Sozialpastoral erfordern somit 
von allen hauptamtlichen Beteiligten sowohl ein gewisses Maß an 
sozialarbeiterischem Know-how als auch theologisches, interkultu-
relles und interreligiöses Grundwissen. Damit rufen sie geradezu 
nach genau der Vorbildung und Professionalisierung, die theo-
logisch-sozialarbeiterisch interdisziplinär angelegte Studiengänge 
der „Sozialen Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ bieten können, 
zumal wenn sie, wie an der Universität Osnabrück möglich, in Ko-
operation mit Katholischer, Evangelischer und Islamischer Theolo-
gie studiert werden können.     
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 (letzter Zugriff: 25.2.2019).
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archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
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71 Steinkamp, Sozialpastoral 96.
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Diakonie.“ Sowie unter Verweis auf Rolf Zerfaß (Volk Gottes unterwegs, unter den Völkern, 
in: Herbert Haslinger, u.a. (Hg), Handbuch Praktische Theologie. Bd. 1. Grundlegungen, 
Mainz, 167-178, hier 175): 1999 hinterließ Rolf Zerfaß die weise Voraussicht: „Wir wer-
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